
 

Inhalt 

Gesetzentwurf zur Erweiterung der BEPS-MLI-Liste ................................................ 3 

Aktuelle Rechtsprechung ............................................................................................ 5 

Grundsteuer: Bodenrichtwert bei Entwicklungszustand "Land- und 
Forstwirtschaft".......................................................................................................... 5  
Nicht vorschriftsmäßige Besetzung des Gerichts bei unterbliebenem Wechsel 
der ehrenamtlichen Richter nach Vertagung der mündlichen Verhandlung ............. 6 
Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer bei übernommenem 
Wohnungsrecht .......................................................................................................... 6 
Nießbrauchrecht als grunderwerbsteuerliche Gegenleistung .................................... 6 
Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen ........ 6 
Rückwirkender Widerruf eines Bewilligungsbescheides kein rückwirkendes 
Ereignis ...................................................................................................................... 7 
Kein ermäßigter Steuersatz bei Auszahlung einer Kapitalleistung aus der 
betrieblichen Altersversorgung, die auf der Ausübung eines freien 
Kapitalwahlrechts des früheren Arbeitnehmers beruht............................................. 7 
Betriebsaufgabe im Insolvenzverfahren..................................................................... 8 
Zur Selbstunterhaltsfähigkeit eines volljährigen Kindes mit Behinderung im 
Kindergeldrecht ......................................................................................................... 8  

Rechtsprechung im Blog ............................................................................................. 9 

Eingeschränkte Anwendung der investmentrechtlichen Teilfreistellung auf 
Veräußerungsverluste im Anwendungsbereich von § 56 InvStG ............................... 9 
Einkünfte aus dem Krypto-Lending von Bitcoins unterliegen dem persönlichen 
Steuersatz ................................................................................................................. 10 

steuern + recht 
aktuell 

Wichtige Änderungen in Recht und Gesetz 
Ausgabe 5, 5. Februar 2026 

01 

03 



PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 5, 5. Februar 2026  2 
Home    

Business Meldungen ................................................................................................. 12 

Service ....................................................................................................................... 13 

Terminplaner ............................................................................................................ 13 
Veranstaltungen ........................................................................................................ 13 
Noch Fragen? ............................................................................................................ 13 
Redaktion .................................................................................................................. 13 
Datenschutz ............................................................................................................... 14 

04 



PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 5, 5. Februar 2026  3 
Home    

Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
Gesetzentwurf zur Erweiterung der BEPS-MLI-
Liste 

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf eingebracht, mit 
dem die Liste der unter das BEPS-MLI fallende 
Steuerabkommen um 62 weitere Steuerabkommen erweitert 
werden kann. 

Hintergrund 

Zur weltweiten Umsetzung bestimmter (abkommensbezogener) Empfehlungen aus 

dem sog. BEPS-Projekt gegen unfairen Steuerwettbewerb und aggressive 

Steuergestaltungen wurde im Jahr 2016 ein multilaterales Abkommen 

verabschiedet (BEPS-Multilateral Instrument, kurz BEPS-MLI). In der 

Bundesrepublik Deutschland erfolgt die Umsetzung des BEPS-MLI zweistufig, 

durch ein Vertragsgesetz und durch ein nachfolgendes Anwendungsgesetz. 

Das vorliegende Änderungsgesetz erweitert das Vertragsgesetz vom 22. 

November 2020 (BGBl. 2020 II S. 946, 947) um 62 deutsche 

Steuerabkommen, die gegenwärtig nicht dem BEPS-Mindeststandard 

entsprechen. Dabei werden die von der Bundesrepublik Deutschland im 

Vertragsgesetz vom 22. November 2020 (BGBl. 2020 II S. 946, 947) getroffenen 

Auswahlentscheidungen für diese 62 deutschen Steuerabkommen zum größten Teil 

nachvollzogen. 

Die Modifikationen der neu erfassten 62 Steuerabkommen erfolgen nicht 

unmittelbar nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. Zunächst bedarf es der 

übereinstimmenden Benennung des jeweiligen Steuerabkommens durch die 

Bundesrepublik Deutschland sowie den jeweils anderen Vertragsstaat als sog. vom 

BEPS-MLI erfasstes Steuerabkommen. Anschließend bedarf es der Änderung des 

BEPS-MLI-Anwendungsgesetzes (BGBl. 2024 I Nr. 205), um die sich ergebenden 
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Fundstelle 
BMF, Home-

page und Heute im 

Bundestag 90/2026. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/#collapse509510-0-0
https://www.bundesfinanzministerium.de/#collapse509510-0-0
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1143016
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1143016
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Modifikationen zu konkretisieren. Zuletzt ist eine Notifikation der Bundesrepublik 

Deutschland gegenüber der OECD abzugeben, dass in Bezug auf das jeweilige 

Steuerabkommen die innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des 

BEPS-MLI abgeschlossen sind. 

Die Bundesrepublik Deutschland strebt mit diesem Verfahren eine Vergrößerung 

ihrer Möglichkeiten an, sämtliche ihrer Steuerabkommen im multilateralen Wege 

anzupassen. Der Weg bilateraler Verhandlungen und Anpassungen einzelner 

Steuerabkommen an den BEPS-Mindeststandard bleibt ausdrücklich offen. 
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 5. Februar 2026 

Grundsteuer: Bodenrichtwert bei 
Entwicklungszustand "Land- und 
Forstwirtschaft" 

Unterschiede zwischen den Entwicklungszuständen des Bodenrichtwertgrundstücks 

und des zu bewertenden Grundstücks (§ 247 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Bewertungsge-

setzes --BewG--) sind nur dann zu berücksichtigen, wenn kein gültiger Bodenricht-

wert gemäß § 247 Abs. 1 Satz 1 BewG existiert. Liegt ein Bodenrichtwert für den re-

levanten Entwicklungszustand vor, ist dieser maßgeblich. 

Bei Festlegung eines Bodenrichtwerts für den Entwicklungszustand "Land- und 

Forstwirtschaft" in sich deckungsgleich überlagernden Bodenrichtwertzonen durch 

den Gutachterausschuss ist § 3 Abs. 1 der Immobilienwertermittlungsverordnung zu 

beachten. Danach sind Flächen der Land- oder Forstwirtschaft solche Flächen, die, 

ohne Bauerwartungsland, Rohbauland oder baureifes Land zu sein, land- oder 

forstwirtschaftlich nutzbar sind. Es kommt nur auf eine Nutzungsmöglichkeit für 

land- und forstwirtschaftliche Zwecke an, nicht aber darauf, ob das Grundstück tat-

sächlich für die Land- und Forstwirtschaft genutzt wird. 

§ 232 Abs. 1 BewG enthält eine allgemeine Definition des Begriffs Land- und Forst-

wirtschaft für die Bewertung land- und forstwirtschaftlichen Vermögens. Die Vor-

schrift betrifft nicht den Entwicklungszustand von Flächen hinsichtlich der Bestim-

mung von Bodenrichtwerten bei der Bewertung unbebauter Grundstücke. 

Beschluss vom 20. Ja-
nuar 2026, II B 50/25 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620031/
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Nicht vorschriftsmäßige Besetzung des Gerichts 
bei unterbliebenem Wechsel der ehrenamtlichen 
Richter nach Vertagung der mündlichen 
Verhandlung 

Ergeht nach Schluss der mündlichen Verhandlung der Beschluss, dass die Verhand-

lung vertagt und ein neuer Termin von Gerichts wegen bestimmt wird, kann grund-

sätzlich nicht davon ausgegangen werden, dass das Finanzgericht die Absicht hatte, 

die mündliche Verhandlung lediglich zu unterbrechen. 

Bemessungsgrundlage für die 
Grunderwerbsteuer bei übernommenem 
Wohnungsrecht 

Übernimmt der Käufer eines Grundstücks ein persönliches Wohnungsrecht, erhöht 

sich die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer um den kapitalisierten 

Wert des Wohnungsrechts. Bei dem persönlichen Wohnungsrecht handelt es sich 

nicht um eine dauernde Last im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 des Grunderwerbs-

teuergesetzes. 

Nießbrauchrecht als grunderwerbsteuerliche 
Gegenleistung 

Ein im Zeitpunkt des Erwerbs noch nicht im Grundbuch eingetragenes Nießbrauch-

recht ist als Gegenleistung für den Verkauf eines Erbbaurechts in die Bemessungs-

grundlage für die Grunderwerbsteuer einzubeziehen. 

Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als 
steuerpflichtige Betriebseinnahmen 

Die Zinsen für eine Erstattung von Gewerbesteuer nach § 233a der Abgabenord-

nung (AO) sind bei der steuerlichen Gewinnermittlung als Betriebseinnahme zu er-

fassen. 

Beschluss vom 14. Ja-
nuar 2026, II B 7/25 
Zum Urteil. 

Urteil vom 22. Oktober 
2025, II R 32/22 
Zum Urteil. 

Urteil vom 22. Oktober 
2025, II R 5/22 
Zum Urteil. 

Urteil vom 26. Septem-
ber 2025, IV R 16/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620029/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620032/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620033/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620034/
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Die Behandlung der Zinsen nach § 233a AO, die als Nachzahlungszinsen gemäß § 4 

Abs. 5b des Einkommensteuergesetzes nicht abziehbar, aber als Erstattungszinsen 

zu versteuern sind, verstößt nicht gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes. 

Rückwirkender Widerruf eines 
Bewilligungsbescheides kein rückwirkendes 
Ereignis 

Die Niedersachsen-Soforthilfe Corona (mit finanzieller Unterstützung des Bundes) 

für die Monate April, Mai und Juni 2020 ist eine steuerbare und steuerpflichtige 

Betriebseinnahme. 

Wird ein Bewilligungsbescheid für einen als Betriebseinnahme anzusetzenden Li-

quiditäts- beziehungsweise Aufwandszuschuss mit Ex-tunc-Wirkung zum Gewäh-

rungstag widerrufen und der Zuschuss zurückgezahlt, liegt hierin bei der Gewinner-

mittlung gemäß § 4 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes kein rückwirkendes Ereig-

nis (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung) für das Jahr der Bewilligung und 

Vereinnahmung. 

Kein ermäßigter Steuersatz bei Auszahlung einer 
Kapitalleistung aus der betrieblichen 
Altersversorgung, die auf der Ausübung eines 
freien Kapitalwahlrechts des früheren 
Arbeitnehmers beruht 

Kapitalleistungen aus der betrieblichen Altersversorgung, die auf der Ausübung ei-

nes freien Kapitalwahlrechts des Steuerpflichtigen beruhen, sind keine "außeror-

dentlichen Einkünfte" nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 des Einkommensteuergesetzes (Vergü-

tungen für mehrjährige Tätigkeiten). 

Urteil vom 16. Dezember 
2025, VIII R 4/25 
Zum Urteil. 

Urteil vom 30. Oktober 
2025, X R 25/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620035/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620036/
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Betriebsaufgabe im Insolvenzverfahren 

Nach Insolvenzeröffnung ist die Einkommensteuerschuld zunächst nach einkom-

mensteuerrechtlichen Kriterien einheitlich zu ermitteln, sodann nach insolvenz-

rechtlichen Kriterien im Verhältnis der jeweiligen Einkünfte auf die verschiedenen 

insolvenzrechtlichen Vermögensbereiche aufzuteilen. 

Die Freigabe einer selbständigen Tätigkeit gemäß § 35 Abs. 2 der Insolvenzordnung 

erfasst kein Vermögen, das dem Schuldner bei Wirksamwerden der Freigabeerklä-

rung bereits gehörte (Anschluss an Urteil des Bundesgerichtshofs vom 21.02.2019 - 

IX ZR 246/17, BGHZ 221, 212, Rz 21). 

Führt der Schuldner aufgrund der Freigabe einen Betrieb fort, können die Wirt-

schaftsgüter des Betriebsvermögens deshalb unterschiedlichen insolvenzrechtlichen 

Bereichen zuzuordnen sein. 

Der im Rahmen einer freigegebenen selbständigen Tätigkeit fortgeführte Betrieb 

kann unter den allgemeinen steuerrechtlichen Voraussetzungen aufgegeben wer-

den. 

Auch Übergangs- und Aufgabegewinne sind nach einkommensteuerrechtlichen Kri-

terien zu ermitteln und nach insolvenzrechtlichen Kriterien auf die insolvenzrechtli-

chen Vermögensbereiche zu verteilen. 

Zur Selbstunterhaltsfähigkeit eines volljährigen 
Kindes mit Behinderung im Kindergeldrecht 

Mehraufwendungen für eine rollstuhlgerechte Wohnung sind bei der Prüfung, ob 

ein volljähriges Kind aufgrund seiner Gehbehinderung gemäß § 32 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes zum Selbstunterhalt außerstande ist, als behin-

derungsbedingter Mehrbedarf in Abzug zu bringen. 

Stehen behinderungsbedingte Mehraufwendungen zur Überzeugung des Gerichts 

zwar dem Grunde nach fest, lässt sich ihre Höhe aber nicht exakt ermitteln, ist sie 

gemäß § 162 der Abgabenordnung zu schätzen (Bestätigung der Rechtsprechung, 

z.B. Senatsurteil vom 10.07.2024 - III R 2/23, BStBl II 2024, 908, Rz 22). 

Urteil vom 30. Juli 2025, 
X R 29/21 
Zum Urteil. 

Urteil vom 30. Oktober 
2025, III R 11/24 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620037/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620030/
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Rechtsprechung im Blog 
Eingeschränkte Anwendung der 
investmentrechtlichen Teilfreistellung auf 
Veräußerungsverluste im Anwendungsbereich 
von § 56 InvStG 

§ 20 Abs. 1 Satz 1 des Investmentsteuergesetzes InvStG (Teil-
freistellung bei Aktienfonds) ist nicht anzuwenden, soweit ein 
für die Zeit vom 01.01.2018 bis zur Veräußerung der Invest-
mentanteile nach neuem Recht ermittelter Veräußerungsver-
lust von vor dem 01.01.2018 angeschafften Investmentanteilen 
(ausgenommen bestandsgeschützte, vor dem 01.01.2009 ange-
schaffte Alt-Anteile) darauf beruht, dass die fiktiven Anschaf-
fungskosten zum 01.01.2018 die historischen Anschaffungs-
kosten der veräußerten Anteile übersteigen. Dies hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Streitig ist die Ermittlung von Besteuerungsgrundlagen im Anwendungsbereich von 

§ 56 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) und die Vereinbarkeit der Vorschrift 

mit dem Grundgesetz. 

Die Klage vor dem Niedersächsischen Finanzgericht hatte keinen Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufge-

hoben. 

Entgegen übereinstimmender Auffassung der Beteiligten entspricht die dem ange-

fochtenen Einkommensteuerbescheid zugrunde liegende Ermittlung der Besteue-

rungsgrundlagen aus dem Verkauf der Investmentanteile des Klägers nicht dem gel-

tenden Recht. 

03 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 25. No-

vember 2025 (VIII R 

22/23), veröffentlicht am 

29. Januar 2026, siehe 

auch die im Wesentlichen 

inhaltsgleichen Entschei-

dungen VIII R 

15/22 und VIII R 

31/23 vom gleichen Tag. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610013/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610013/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620019/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620019/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650010/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650010/
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Zu Recht haben das Finanzamt und das Finanzgericht im Anwendungsbereich des 

§ 56 InvStG für den einheitlichen Vorgang der Veräußerung der vom Kläger vor dem 

01.01.2018 angeschafften Investmentanteile zwei Besteuerungsgrundlagen, nämlich 

einen fiktiven Veräußerungsgewinn auf den 31.12.2017 und einen Veräußerungsver-

lust vom 01.01.2018 bis zum Zeitpunkt der Veräußerung, ermittelt und zugrunde 

gelegt. 

§ 20 Abs. 1 Satz 1 InvStG (Teilfreistellung bei Aktienfonds) ist nicht anzuwenden, 

soweit ein für die Zeit vom 01.01.2018 bis zur Veräußerung der Investmentanteile 

nach neuem Recht ermittelter Veräußerungsverlust von vor dem 01.01.2018 ange-

schafften Investmentanteilen (ausgenommen bestandsgeschützte, vor dem 

01.01.2009 angeschaffte Alt-Anteile) darauf beruht, dass die fiktiven Anschaffungs-

kosten zum 01.01.2018 die historischen Anschaffungskosten der veräußerten An-

teile übersteigen. 

Das ergibt die Auslegung der Vorschrift nach Auffassung des BFH nach ihrem Sinn 

und Zweck. Die Einschränkung erscheint auch aus verfassungsrechtlichen Gründen 

geboten. 

Einkünfte aus dem Krypto-Lending von Bitcoins 
unterliegen dem persönlichen Steuersatz 

Erträge aus der entgeltlichen Überlassung des Kryptowerts 
Bitcoin (sog. Krypto-Lending) unterliegen nicht der pauscha-
len Abgeltungsteuer, sondern sind mit dem individuellen Steu-
ersatz zu versteuern. Dies hat das Finanzgericht Köln in einem 
aktuellen Urteil entschieden. 
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Sachverhalt 

Der Kläger erzielte im Streitjahr Einkünfte aus dem Krypto-Lending in Form von 

Bitcoins. Dabei stellte er die Bitcoins für einen bestimmten Zeitraum anderen Nut-

zern über entsprechende Plattformen darlehensweise zur Verfügung und erhielt 

hierfür eine zuvor festgelegte Vergütung. 

Das Finanzamt behandelte diese Vergütung als sonstige Einkünfte gemäß § 22 Nr. 3 

des Einkommensteuergesetzes (EStG) und unterwarf sie dem persönlichen Steuer-

satz des Klägers. 

Dieser begehrt die Anwendung des – in seinem Fall günstigeren – Abgeltungssteu-

ersatzes in Höhe von 25 Prozent. 

Richterliche Entscheidung 

Seine Klage blieb ohne Erfolg. Das Finanzgericht Köln urteilte, dass die Vergütun-

gen aus der Überlassung von Kryptowerten in Form von Bitcoins keine sonstigen 

Kapitalforderungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG darstellten, auf die die pau-

schale Abgeltungssteuer von 25 Prozent anzuwenden sei. 

Vielmehr handele es sich um sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 3 EStG, die dem indi-

viduellen Steuersatz zu unterwerfen seien. Beim Krypto-Lending werde keine Kapi-

talforderung, die auf die Zahlung von Geld gerichtet sei, überlassen. 

Zwar würden Kryptowerte zunehmend als Zahlungsmittel akzeptiert. Maßgeblich 

sei jedoch, dass Kryptowerte gerade kein gesetzliches Zahlungsmittel darstellten. 

Denn Gläubiger im In- und Ausland mussten nach den Feststellungen des Gerichts 

– jedenfalls im Streitjahr 2020 – Kryptowerte in Form von Bitcoins (noch) nicht all-

gemeinverbindlich als Zahlungsmittel akzeptieren. 

Die bloße Ähnlichkeit zu gesetzlichen Zahlungsmitteln zwinge nach Überzeugung 

des Gerichts nicht zur generellen Ausdehnung des Begriffs der Kapitalforderung auf 

Krypto-währungen. 

Fundstelle 
Finanzgericht Köln, Urteil 

vom 10. September 2025 

(3 K 194/23); die Revision 

ist beim BFH unter dem 

Az.: VIII R 23/25 anhän-

gig, vgl. die Pressemittei-

lung vom 26. Januar 

2026. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Urteils 

finden Sie hier. 

https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/252912/income-from-crypto-lending-of-bitcoins-subject-to-progressive-individual-tax-rate/
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Business Meldungen 

Gesetzgeber verschärft Außenwirtschaftsstrafrecht 

Unternehmen müssen zukünftig bei der Sanktions-Compliance noch aufmerksamer 

agieren und vorhandene Prozesse überprüfen. Der Bundestag hat am 15. Ja-

nuar 2026 in Umsetzung der EU-Richtlinie 2024/1226 eine bereits seit längerer Zeit 

diskutierte Verschärfung der Straf- und Ordnungswidrigkeitsvorschriften des Au-

ßenwirtschaftsgesetzes (AWG) sowie der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) be-

schlossen.  

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/252952/gesetzgeber-verschaerft-aussenwirtschaftsstrafrecht/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/252952/gesetzgeber-verschaerft-aussenwirtschaftsstrafrecht/
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Service 

 

Mit G&PS Tax & Legal durchs Jahr 
Webinar-Reihe, 6.3. bis 26.6.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/GPS-Tax-Legal
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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